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Doppelmietshaus in offener Bebauung; Putzfassade, baugeschichtlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Für das Doppelwohnhaus in offener Bauweise schuf der Architekt Albert Wolf 1902 die Pläne im Auftrag des 
Töpfermeisters Johann Albert Hasenpusch aus Kleinzschocher. Wolf übernahm zudem Ausführung, die 
statischen Berechnungen und Bauleitung; gegen Ende des Vorhabens Hausnummer 51 besaß hier 
Architekt Otto Schmidt die bauleitende Funktion bis zur Fertigstellung Oktober 1903. Im Haus Nr. 51 kam es 
im Zeitraum 1933 bis 1937 zur Teilung der großen Wohnungen. Ursprünglich war in jeder Etage einer 
Haushälfte lediglich eine Mietpartei vorgesehen, standen u. a. ein Salon, ein separates Speisezimmer sowie 
Abort und Bad zur Verfügung. Für Nr. 51 waren im Sommer 1960 Verputz- und Anstricharbeiten 
vorgesehen. Geplante Hofgebäude 1903 erfuhren jeweils nicht die baubehördliche Zustimmung. Die 
konventionelle aber fein im Detail strukturierte elegante Putzfassade des Zwillingshauses besitzt eine 
spundierte Erdgeschosszone, zwei Erker, geradlinige Fensterverdachungen und Sohlbankfelder. Sie zeigt 
keine Zugeständnisse an den Jugendstil, der sich ansonsten in der Fassadengestaltung dieser Zeit 
weitgehend durchgesetzt hatte.
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